
AGB für Beratungsleistungen der VERTENDO GmbH 

§1 Anwendungsbereich  

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Beratungsleistungen der VERTENDO GmbH finden 

Anwendung für alle Beratungsleistungen, die die VERTENDO GmbH gegenüber dem Auftraggeber 

erbringt und allen Tätigkeiten, die mit der Beratung in Zusammenhang stehen. Die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Beratungsleistungen der VERTENDO GmbH finden auch entsprechende 

Anwendung, wenn die VERTENDO GmbH neben oder statt einer Beratung andere Dienstleistungen 

erbringt. Alle Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die VERTENDO GmbH. Auf diese 

Form kann nur aufgrund schriftlicher Vereinbarung verzichtet werden. Unsere angebotenen 

Dienstleistungen richten sich ausschließlich an gewerbliche Klienten (Unternehmen und 

Selbstständige). Daher erfolgt auch der Verkauf von Beratungsdienstleistungen nur an gewerbliche 

Klienten nach i.S.v. § 14 BGB. 

§2 Durchführung der Beratung  

Die VERTENDO GmbH wird die Beratungsleistung im Rahmen des schriftlich vereinbarten Zeitraumes 

nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durch qualifizierte Mitarbeiter erbringen. 

Die Auswahl der Mitarbeiter, die Beratung erbringen, bleibt der VERTENDO GmbH vorbehalten. 

§3 Mitwirkung des Auftraggebers 

Der Auftraggeber unterstützt die VERTENDO GmbH bei den vereinbarungsgemäß zu erbringenden 

Beratungsleistungen. Dabei schafft der Auftraggeber unentgeltlich alle Voraussetzungen im Bereich 

seiner Betriebssphäre, die zur ordnungsgemäßen Erbringung der Beratung erforderlich sind. 

Insbesondere wird der Auftraggeber soweit erforderlich, Arbeitsräume für die Mitarbeiter von der 

VERTENDO GmbH einschließlich der erforderlichen Arbeitsmittel je nach Bedarf und in 

ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen, einen Ansprechpartner benennen, der den 

Mitarbeitern von der VERTENDO GmbH für Informationen und Fragen etc. während der vereinbarten 

Arbeitszeit zur Verfügung steht; dieser Ansprechpartner ist auch ermächtigt, Erklärungen abzugeben, 

die im Rahmen der Fortführung des Auftrages als Zwischenentscheidung notwendig sind, alle 

notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen. 

§4 Termine  

Kommt die VERTENDO GmbH mit dem Abschluss der vereinbarten Beratungsleistungen in Verzug, so 

ist der Auftraggeber berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer der VERTENDO GmbH gesetzten, 

angemessenen Nachfrist den betreffenden Auftrag fristlos zu kündigen. Etwaige 

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen verspäteter Leistung beschränken sich auf für die 

Zeit des Verzuges je vollendeter Woche auf ½ v.H., max. jedoch auf 5% des betreffenden 

Auftragswertes. Eine weitergehende Haftung übernimmt die VERTENDO GmbH im Fall des Verzuges 

nicht, soweit nicht in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.  

§5 Verzug des Auftraggebers  

Unterlässt bzw. verzögert der Auftraggeber eine ihm nach Ziffer 3 oder gesonderter Vereinbarung 

obliegende Mitwirkung, so kann die VERTENDO GmbH für die infolgedessen nicht geleistete Beratung 

die vereinbarte Vergütung gleichwohl verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. 

Entschließt sich die VERTENDO GmbH, die Beratungsleistungen dennoch zu erbringen, so erfolgt dies 

nur nach angemessener Anpassung des Zeitplanes. Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der 

Beratungsleistungen in Verzug – oder unterlässt er eine ihm obliegende Mitwirkungspflicht – trotz 

Mahnung und Fristsetzung, so ist die VERTENDO GmbH zum einen zur fristlosen Kündigung 



berechtigt, zum anderen berührt dies nicht seine Verpflichtung, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. 

Unabhängig von der Geltendmachung dieses Kündigungsrechtes hat die VERTENDO GmbH Anspruch 

auf Ersatz des durch den Verzug entstandenen Schadens. Unberührt bleiben weiterhin die Ansprüche 

auf Ersatz etwaiger Mehraufwendungen. 

§6 Rechte an Arbeitsergebnissen  

Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, räumt die VERTENDO GmbH dem Auftraggeber an 

Arbeitsergebnissen, die im Rahmen der Beratung erstellt werden, ein nicht ausschließliches, nicht 

übertragbares und zeitlich nicht begrenztes Nutzungsrecht zum internen Gebrauch ein. 

§7 Honorare  

Die Honorare für die von der VERTENDO GmbH erbrachten Beratungen berechnen sich nach den für 

die Tätigkeit angewendeten Zeiten, sowie Reise- und ggf. Übernachtungsspesen, soweit im Einzelfall 

nichts anderes vereinbart wird. Die Honorare ergeben sich aus den bei Eingang des Auftrages 

geltenden Stundensätzen bzw. aus einem während der Bindefrist angenommenen Angebot von der 

VERTENDO GmbH. Verschiebt sich jedoch der Termin, zu welchem Beratungsleistungen erbracht 

werden sollen, infolge von VERTENDO GmbH. nicht zu vertretender Umstände oder wegen höherer 

Gewalt auf einen Zeitpunkt später als 3 Monate nach Eingang des ursprünglichen Auftrages, so 

werden bei einer inzwischen eingetretenen Änderung der Stundensätze, die dann geltenden 

Stundensätze der zu entrichtenden Vergütung zugrunde gelegt. Soweit nicht anders vereinbart 

beträgt das Zahlungsziel für das Beratungshonorar 14 Tage ab Rechnungsstellung auf die in der 

Rechnung angegebenen Kontodaten. Die VERTENDO GmbH ist berechtigt, im kaufmännischen 

Geschäftsverkehr bei Fälligkeit, ansonsten bei Zahlungsverzug, Zinsen in Höhe von 3% über dem 

jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. 

§8 Haftung  

Führen Beratungsleistungen von der VERTENDO GmbH zu unmittelbaren Schäden, so haftet die 

VERTENDO GmbH hierfür im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, des Fehlens zugesicherter 

Eigenschaften sowie bei Personenschäden und Schäden an privat genutzten Sachen nach dem 

Produkthaftungsrecht. Die Haftung für die Wiederbeschaffung von Daten ist ausgeschlossen, es sei 

denn, dass die VERTENDO GmbH deren Vernichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht und 

der Auftraggeber sichergestellt hat, dass diese Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer 

Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. Alle sonstigen 

Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegen die VERTENDO GmbH und ihre 

Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen.  

§9 Geheimhaltung/Datenschutz  

Jede der beiden Parteien ist verpflichtet, alle Informationen und Unterlagen der anderen Partei, die 

ihr in Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Vereinbarung zugänglich werden, nicht an Dritte 

weiterzugeben oder in sonstiger Weise Dritten zugänglich zu machen. Dies gilt auch für die 

Arbeitsergebnisse nach Ziffer 5. Jede Partei hat die hierzu erforderlichen Vorkehrungen in ihrer 

Betriebssphäre zu treffen, welche die Einhaltung der vorstehenden Verpflichtungen sicherstellen. 

Diese Verpflichtungen gelten insoweit und solange, bis die genannten Informationen bzw. Unterlagen 

ohne Zutun der zur Geheimhaltung verpflichteten Partei nachweislich allgemein bekannt sind. Die 

VERTENDO GmbH verpflichtet sich, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie 

der Datenschutz-Grundverordnung der EU einzuhalten, insbesondere alle personenbezogenen Daten, 

die die VERTENDO GmbH oder seine Mitarbeiter im Rahmen dieses Auftragsverhältnisses be- oder 

verarbeiten, nicht zu einem anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 



nutzen. Die VERTENDO GmbH ist verpflichtet, ausschließlich Personal mit der Auftragserfüllung zu 

betrauen, das auf das Datengeheimnis verpflichtet wurde. Diese Verpflichtung auf das 

Datengeheimnis besteht auch nach Auslaufen des jeweiligen Auftragsverhältnisses fort. Bei Verstößen 

gegen das Datengeheimnis oder andere einschlägige Rechtsvorschriften sieht das BDSG als auch die 

DSGVO Geld- oder Freiheitsstrafe vor. Erfolgt im Rahmen eines vereinbarten Projekts eine Anbindung 

von der VERTENDO GmbH an ein vom Auftraggeber betriebenes informationstechnisches Netzwerk, 

so ist die VERTENDO GmbH verpflichtet, für die Dauer der Anbindung einen unerlaubten Zugriff von 

Dritten über diese Anbindung auf das Netzwerk des Auftraggebers auszuschließen.  

§10 Treuepflicht  

Die Parteien verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie informieren sich unverzüglich 

wechselseitig über alle Umstände, die im Verlauf der Projektausführung auftreten und die 

Bearbeitung beeinflussen können. Zu unterlassen ist insbesondere die Einstellung oder sonstige 

Beschäftigung von Mitarbeiter/innen, die im Rahmen der Auftragsdurchführung tätig sind oder 

waren, vor Ablauf von zwölf Monaten nach Beendigung der Zusammenarbeit. Der Auftraggeber 

verpflichtet sich, die ihm zur Kenntnis gelangten Kündigungs- oder Veränderungsabsichten von zur 

Durchführung des Auftrags eingesetzten Mitarbeiter/-innen des Beraters diesem unverzüglich 

mitzuteilen.  

§11 Leistungshindernisse 

Ereignisse höherer Gewalt und andere Ereignisse, die die Leistung wesentlich erschweren oder 

zeitweilig unmöglich machen, berechtigen die jeweilige Partei, die Erfüllung ihrer Leistung um die 

Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren Gewalt 

stehen Arbeitskampf und ähnliche Umstände gleich, soweit sie unvorhersehbar, schwerwiegend und 

unverschuldet sind. Die Parteien teilen sich gegenseitig unverzüglich den Eintritt solcher Umstände 

mit.  

§12 Zurückbehaltungsrecht seitens des Auftragnehmers 

Bis zur vollständigen Begleichung seiner Forderungen hat die VERTENDO GmbH an den ihm 

überlassenen Unterlagen ein Zurückbehaltungsrecht, dessen Ausübung aber treuewidrig ist, wenn die 

Zurückbehaltung dem Auftraggeber einen unverhältnismäßig hohen, bei Abwägung beider Interessen 

nicht zu rechtfertigenden Schaden zu rügen würde. Nach Ausgleich seiner Ansprüche aus dem Vertrag 

hat die VERTENDO GmbH alle Unterlagen herauszugeben, die der Auftraggeber oder ein Dritter ihm 

aus dem Anlass der Auftragsdurchführung übergeben hat. Dies gilt nicht für den Schriftwechsel 

zwischen den Parteien und für einfache Abschriften der im Rahmen des Auftrags gefertigten Berichte, 

Organisationspläne, Zeichnungen, Aufstellungen, Berechnungen etc., sofern der Auftraggeber die 

Originale erhalten hat. Die Pflicht von der VERTENDO GmbH zur Aufbewahrung der jeweiligen 

Unterlagen erlischt sechs Monate nach der Zustellung der schriftlichen Aufforderung zur Abholung, 

im Übrigen drei Jahre, bei gemäß Absatz 1 zurückbehaltenen Unterlagen fünf Jahre nach Beendigung 

des Vertragsverhältnisses.  

§13 Sonstiges  

Die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Rechte dürfen vom Auftraggeber nur nach vorheriger 

schriftlicher Zustimmung durch die VERTENDO GmbH abgetreten werden. Abweichende, 

widersprechende oder ergänzende Bedingungen bedürfen der ausdrücklichen, schriftlichen 

Zustimmung von der VERTENDO GmbH. Der Auftraggeber darf kein Zurückbehaltungsrecht geltend 

machen, soweit es sich nicht um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt. Er darf nur 

mit Forderungen aufrechnen, die von der VERTENDO GmbH schriftlich anerkannt oder die 



rechtskräftig festgestellt sind. Gerichtsstand für alle vertraglichen und mit dem abgeschlossenen 

Vertrag in Zusammenhang stehenden Ansprüche ist Düsseldorf, sofern der Auftraggeber 

Vollkaufmann ist. Die VERTENDO GmbH ist daneben berechtigt, Ansprüche bei dem für den Sitz des 

Auftraggebers zuständigen Gericht geltend zu machen. 

§14 Salvatorische Klausel  

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 

oder werden, oder dieser Vertragstext eine Regelungslücke enthalten, so werden die 

Vertragsparteien die unwirksame oder unvollständige Bestimmung durch angemessene Regelungen 

ersetzen oder ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten Regelung weitestgehend 

entsprechen. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt.  

 


